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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1994

Norm

MRG §2 Abs3

Rechtssatz

Der als zustande gekommen anzusehende Hauptmietvertrag bleibt durch den Inhalt des seinerzeit abgeschlossenen

"Untermietvertrags" bestimmt, soweit dieser mit dem Wesen eines Hauptmietverhältnisses vereinbar ist.
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